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RS OGH 1958/3/26 1Ob65/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.03.1958

Norm

ABGB §820

ABGB §821

AußStrG §166

ZPO §406

Rechtssatz

Die Früchte des Nachlasses bleiben in der Erbengemeinschaft. Sie Ausmessung dessen, was jeder Miterbe erhält,

erfolgt erst bei Teilung. Die Fälligkeit tritt daher erst mit der vollzogenen Erbteilung , im Prozeßfall erst mit Schluß der

Verhandlung erster Instanz ein.
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